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203015

Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung für die 

 Laufbahn der Laufbahngruppe 2,
erstes Einstiegsamt, des technischen 
 Verwaltungsinformatikdienstes des 

Landes Nordrhein-Westfalen (VAP VIT)
Vom 9. April 2020

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), verord-
net das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitali-
sierung und Energie im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium des Innern und dem Ministerium der Finanzen: 

Teil 1
Allgemeine Regelungen

§ 1 
Geltungsbereich und Laufbahnbefähigung

(1) Die Verordnung gilt für die Laufbahn der Ämter-
gruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
des technischen Verwaltungsinformatikdienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen.

(2) Beamtinnen oder Beamte der Laufbahn besonderer 
Fachrichtung technische Dienste besitzen die Befähi-
gung für die Laufbahn des technischen Verwaltungsin-
formatikdienstes nach Absatz 1, wenn die für die Wahr-
nehmung der Ämter in der Laufbahn erforderlichen Fä-
higkeiten und Kenntnisse vorliegen. Die Entscheidung 
hierrüber trifft die für die Ordnung der Laufbahn zu-
ständige oberste Dienstbehörde.

§ 2
Einstellungsvoraussetzungen

Zur Ausbildung im Rahmen des Vorbereitungsdienstes 
gemäß § 7 für die Laufbahn gemäß § 1 kann zugelassen 
werden, wer

1.  die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt, 

2.  nach den charakterlichen, geistigen und körperlichen 
Anlagen für die Laufbahn geeignet ist, dabei darf von 
schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestell-
ten behinderten Menschen nur das für die jeweilige 
Laufbahn erforderliche Mindestmaß an körperlicher 
Eignung verlangt werden und 

3.  eine zu einem Hochschulstudium berechtigende 
Schulbildung oder einen als gleichwertig anerkannten 
Bildungsstand gemäß § 49 des Hochschulgesetzes vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S.  547) in der jeweils 
geltenden Fassung besitzt.

§ 3 
Bewerbung

(1) Bewerbungen sind online einzureichen, dabei ist eine 
Reihenfolge der gewünschten Einstellungsbehörden 
 anzugeben. Das Bewerberonlineverfahren wird von 
IT.NRW technisch betreut und gehostet.

(2) Der Bewerbung sind mittels Upload im Onlinever-
fahren beizufügen:

1.  ein Lebenslauf, 

2.  eine Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertre-
ter, wenn die Bewerberin oder der Bewerber noch 
nicht volljährig ist, und

3.  eine Abschrift oder Kopie des letzten Schulzeugnisses 
vor der Bewerbung und von Zeugnissen über die Tä-
tigkeiten seit der Schulentlassung, soweit diese 
Grundlage der Hochschulzugangsberechtigung sind; 
sofern ein Zwischenzeugnis vorgelegt wird, ist das 
Abschlusszeugnis, das die nach §  2 Absatz  1 Num-
mer  3 geforderte Vorbildung nachweist, unverzüglich 
nachzureichen.

(3) Bewerberinnen oder Bewerber, die bereits im Dienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen stehen, reichen ihr Ge-

such auf dem Dienstweg ein. Soweit die erforderlichen 
Unterlagen in den Personalakten enthalten sind, kann 
auf sie Bezug genommen werden.

§ 4 
Auswahl

(1) Der Entscheidung über die Zulassung zum Vorberei-
tungsdienst gemäß §  7 geht ein Auswahlverfahren vor-
aus. Zum Auswahlverfahren wird zugelassen, wer nach 
den eingereichten Unterlagen gemäß § 3 die in der Aus-
schreibung bestimmten Voraussetzungen erfüllt. Über-
steigt die Zahl der geeigneten Bewerberinnen und Be-
werber das Dreifache der Zahl der Studienplätze, die im 
Einstellungsjahr zur Verfügung stehen, kann die Zahl der 
am Auswahlverfahren Teilnehmenden beschränkt wer-
den. Dabei sollen in der ersten Stufe des Auswahlverfah-
rens mindestens dreimal so viele Bewerberinnen und Be-
werber zugelassen werden, wie Studienplätze angeboten 
werden. In diesem Fall wird zum Auswahlverfahren zu-
gelassen, wer nach den eingereichten Unterlagen am 
besten geeignet im Sinne des § 9 Beamtenstatusgesetzes 
ist. Die Regelungen des § 165 Satz 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen – vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 8. Juli 2019 (BGBl.  I S. 1025) geändert worden 
ist, bleiben hiervon unberührt. 

(2) Das Auswahlverfahren wird durch eine Auswahl-
kommission durchgeführt. Der Auswahlkommission ge-
hört jeweils mindestens eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter der drei Ministerien mit den meisten zugewiesenen 
Einstellungsermächtigungen für das jeweilige Einstel-
lungsjahr an. Der Vorsitz der Auswahlkommission wird 
von diesen Ministerien wahrgenommen und wechselt 
jährlich. Darüber hinaus gehört der Auswahlkommission 
im jährlichen Wechsel eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der übrigen Ministerien mit zugewiesenen Einstellungs-
ermächtigungen für das jeweilige Einstellungsjahr an. 
Die Auswahlkommission trifft ihre Auswahl nach der 
besten Eignung im Sinne des § 9 Beamtenstatusgesetzes.

(3) Auf der Grundlage des Ergebnisses des Auswahlver-
fahrens entscheidet die Einstellungsbehörde über die 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst.

(4) Die Einschreibung im dualen Studiengang Verwal-
tungsinformatik – E-Government, B. Sc., setzt einen Ein-
schreibungsantrag der zum Vorbereitungsdienst zugelas-
senen Bewerberinnen und Bewerber an die Hochschule 
Rhein-Waal (im Folgenden: Hochschule) voraus. Die Vor-
schriften des Hochschulgesetzes und der Hochschule 
bleiben unberührt.

§ 5 
Einstellungszeitpunkt, Zulassung

(1) Einstellungen erfolgen jeweils zum 1. September 
eines Jahres.

(2) Vor der Zulassungsentscheidung müssen vorliegen:

1.  die Geburtsurkunde oder der Geburtsschein, 

2.  das Original des Zeugnisses oder der Bescheinigung, 
durch die die Voraussetzungen des §  2 Nummer  3 
nachgewiesen werden, oder, im Fall des § 3 Absatz 3, 
die Zustimmung zur Einsichtnahme in die Personal-
akte,

3.  ein Gesundheitszeugnis, 

4.  die Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, ob 
sie oder er vorbestraft ist und ob gegen sie oder ihn 
ein gerichtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungs-
verfahren der Staatsanwaltschaft anhängig ist, und

5.  die Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, ob 
sie oder er in geordneten wirtschaftlichen Verhältnis-
sen lebt

6.  die Einwilligung der Bewerberin oder des Bewerbers 
in die Weitergabe von Informationen zum Leistungs-
stand der Bewerberin oder des Bewerbers während 
des Studiums durch die Hochschule.

(3) Die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber haben 
rechtzeitig bei der zuständigen Meldebehörde ein Füh-
rungszeugnis zur Vorlage bei Behörden zu beantragen.
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§ 6 
Rechtsstellung

(1) Zur Ausbildung zugelassene Personen werden für die 
Dauer der Ausbildung und Prüfung (Vorbereitungs-
dienst) in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen. 
Sie haben die Dienstbezeichnung „Anwärterin / Anwär-
ter im technischen Verwaltungsinformatikdienst“. Die 
dienstrechtlichen Entscheidungen trifft die Einstellungs-
behörde. Erholungsurlaub ist grundsätzlich in der lehr-
veranstaltungsfreien Studienzeit in Anspruch zu neh-
men, er wird auf den Vorbereitungsdienst angerechnet.

(2) Zur Ausbildung zugelassene Personen, die bereits in 
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum  Land Nord-
rhein-Westfalen stehen, behalten während der Ausbil-
dung ihre status- oder arbeitsrechtliche Stellung unver-
ändert bei. 

§ 7 
Vorbereitungsdienst

Der Vorbereitungsdienst besteht aus dem auf vier Studi-
enjahre ausgerichteten dualen Studiengang Verwaltungs-
informatik – E-Government, B. Sc. (Blockmodell) an der 
Hochschule einschließlich den im zugehörigen Studien-
verlaufsplan vorgesehenen Praxisabschnitten.

§ 8
Vorzeitige Entlassung

(1) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf sind entlassen, 
wenn sie

1.  bis zum Beginn des Studienjahres nicht immatriku-
liert sind,

2.  eine nach der Prüfungsordnung der Hochschule vor-
gesehene Prüfungsleistung, die Voraussetzung für das 
Bestehen der Abschlussprüfung ist, endgültig nicht 
bestanden haben, 

3.  die Bachelorprüfung nicht bestanden haben und auf 
Wiederholung der zum Nichtbestehen führenden Stu-
dienleistung verzichten, mit dem Tag der Erklärung, 

4.  die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden 
haben, mit dem Tag der Bekanntgabe, oder

5.  die maximale Zeitvorgabe des Studiums gemäß §  11 
Absatz 1 Satz 3 überschreiten, mit dem Tag der Über-
schreitung.

(2) Die Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes vom 17. 
Juni 2008 (BGBl.  I S. 1010), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 29. November 2018 (BGBl.  I S.  2232) 
geändert worden ist, bleiben hiervon unberührt.

(3) Eine Exmatrikulationserklärung gegenüber der 
Hochschule bedarf der vorherigen Zustimmung der Aus-
bildungsbehörde.

Teil 2
Ausbildung

§ 9 
Ziel und Mindestinhalte der Ausbildung

(1) Ziel der Ausbildung ist es, auf Grundlage wissen-
schaftlicher Erkenntnisse insbesondere anwendungsbe-
zogene Inhalte zu vermitteln und dazu zu befähigen, 
wissenschaftliche Methoden anzuwenden, praxisgerechte 
Problemlösungen zu erarbeiten und dabei außerfachli-
che Bezüge zu beachten. Aufgrund der bestandenen Ba-
chelorprüfung wird der akademische Grad „Bachelor of 
Science“ verliehen, der zugleich die Befähigung für die 
Laufbahn gemäß § 1 bestätigt.

(2) Die Ausbildung soll die Studierenden vor dem Hin-
tergrund sich verändernder Qualifi kations- und Kompe-
tenzprofi le durch die Vermittlung von grundlegendem 
Fachwissen, Methodenkompetenzen und Schlüsselquali-
fi kationen zur Berufsfähigkeit führen.

(3) Die Ausbildung umfasst mindestens folgende Inhalte:

1.  Grundlagen der Informatik

2.  IT-Sicherheit, Datenschutz und Datensicherheit, 

3.  E-Government,

4.  IT-Administration,

5.  Softwareanpassung und -entwicklung und

6.  Grundlagen des Rechts. 

§ 10 

Gliederung des Studiums

(1) Die Ausbildung erfolgt im Rahmen eines dualen Ba-
chelor-Studiums. Sie gliedert sich in die fachwissen-
schaftliche Studienzeit an der Hochschule und in die 
fachpraktische Studienzeit bei den Einstellungsbehör-
den beziehungsweise ausbildenden Stellen. Die fachwis-
senschaftliche Studienzeit wird grundsätzlich als Prä-
senzstudium mit Selbststudienanteilen durchgeführt. 
Für die fachwissenschaftliche Studienzeit weisen die 
Einstellungsbehörden die Studierenden der Hochschule 
zu.

(2) Die Ausbildungsinhalte werden in Modulen (abge-
schlossene Studien- beziehungsweise Lerneinheiten) ver-
mittelt, welche mit einer Studienleistung (Modulprüfung 
oder andere Studienleistung) abgeschlossen werden. Die 
Einzelheiten regelt der Studienverlaufsplan für den dua-
len Studiengang Verwaltungsinformatik – E-Government 
B. Sc. (Blockmodell) der Hochschule.

(3) Die Studierenden werden unabhängig von den die 
Module abschließenden Studienleistungen während der 
fachpraktischen Zeit beurteilt.

§ 11

Dauer des Studiums

(1) Die Ausbildung dauert unbeschadet des §  8 vier 
Jahre. Die Ausbildung endet mit dem Bestehen der Ba-
chelorprüfung, die zugleich Laufbahnprüfung ist. Die 
Ausbildungszeit ist auf höchstens fünf Jahre begrenzt.

(2) Auf Antrag können Ausbildungsinhalte nach § 9 Ab-
satz 3, die an der Hochschule oder einer anderen Hoch-
schule außerhalb dieses dualen Studienganges erworben 
wurden, durch den Prüfungsausschuss anerkannt wer-
den. Die Dauer der Ausbildung ist im Einvernehmen mit 
der Einstellungsbehörde entsprechend zu verkürzen.

(3) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Zeiten des 
Mutterschutzes für Beamtinnen oder Krankheitszeiten 
werden auf die Ausbildungszeit nach Absatz 1 angerech-
net, wenn insgesamt die Dauer von mehr als drei Mona-
ten nicht überschritten wird. Hiervon kann auf Antrag 
abgesehen werden.

(4) In den Fällen, in denen die Einhaltung der Studien-
zeitbegrenzung nach Absatz  1 eine unzumutbare Härte 
für die Studierenden darstellen würde und die dazu füh-
renden Umstände nicht von ihnen zu vertreten sind, 
kann das für Digitalisierung zuständige Ministerium im 
Einzelfall eine Ausnahme von der Ausbildungszeitbe-
grenzung nach Absatz 1 zulassen.

(5) Zeiten eines Vorbereitungsdienstes für eine entspre-
chende Laufbahn können von dem für Digitalisierung 
zuständigen Ministerium bis zur Dauer eines Jahres auf 
den Vorbereitungsdienst angerechnet werden. 

(6) Das Studium kann entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen während der Elternzeit in der fachprakti-
schen Studienzeit auch in Teilzeit mit einem reduzierten 
Umfang der Tätigkeit bis auf die Hälfte der regelmäßi-
gen Arbeitszeit abgeleistet werden. Die fachpraktischen 
Studienzeiten sind im Umfang der Reduzierung im 
nächsten fachpraktischen Studienabschnitt beziehungs-
weise im Anschluss an den letzten fachwissenschaftli-
chen Studienabschnitt nachzuholen. Das Studium ver-
längert sich ohne Anrechnung auf die Ausbildungszeit-
begrenzung um die entsprechende Nachholung. Der 
Studienverlauf bleibt im Übrigen unberührt. Hinsicht-
lich der fachwissenschaftlichen Studienzeiten gelten die 
Regelungen der Hochschule über das Teilzeitstudium 
(§ 62a des Hochschulgesetzes).
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§ 12 
Fachpraktische Studienzeit

(1) Die Einstellungsbehörde bestimmt und überwacht 
die Gestaltung und die Organisation der fachpraktischen 
Studienzeit. Sie erstellt für jede Studierende und jeden 
Studierenden einen Ausbildungsplan für die praktische 
Ausbildungszeit gemäß den in der Studien- und Prü-
fungsordnung des dualen Studiengangs Verwaltungsin-
formatik – E-Government, B. Sc. (Blockmodell) defi nier-
ten Ausbildungszielen und stimmt diesen mit der Hoch-
schule ab. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, 
entscheidet der Prüfungsausschuss gemäß § 14.

(2) Jede Einstellungsbehörde bestellt im Benehmen mit 
der Hochschule eine Ausbildungsleitung und eine stelle-
vertretende Ausbildungsleitung. Die Ausbildungsleitung 
ist für die ordnungsgemäße Durchführung der prakti-
schen Studienzeit verantwortlich. Sie bestellt Ausbil-
dende und berät die Studierenden und die Ausbildenden.

(3) Mit der Ausbildung darf nur betraut werden, wer 
über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse ver-
fügt und nach seiner Persönlichkeit hierzu geeignet ist. 
Die Ausbildenden informieren die Ausbildungsleitung 
regelmäßig über den Stand der Ausbildung. Den Ausbil-
denden dürfen nicht mehr Studierende zugewiesen wer-
den, als sie mit Sorgfalt ausbilden können. Sie werden 
von anderen Dienstgeschäften entlastet, soweit dies er-
forderlich ist.

(4) Die Ausbildungsleitung erstellt unter Beteiligung der 
Ausbildenden für jeden fachpraktischen Abschnitt eine 
Beurteilung die sie mit der oder dem Studierenden be-
spricht.

§ 13
Regelungen für Prüfl inge mit Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen

Macht ein Prüfl ing mit einer Behinderung im Sinne des 
§  3 des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766) in 
der jeweils geltenden Fassung durch ein ärztliches Zeug-
nis oder auf andere Weise glaubhaft, dass sie oder er 
wegen ihrer oder seiner Behinderung nicht in der Lage 
ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, so kann die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Sie oder 
er hat dafür zu sorgen, dass durch die Gestaltung der 
Prüfungsbedingungen eine Benachteiligung für Studie-
rende mit Behinderung nach Möglichkeit ausgeschlossen 
wird, im Zweifel kann sie oder er weitere Nachweise der 
Behinderung fordern. Nachteilsausgleichende Maßnah-
men können insbesondere sein: die Verlängerung der 
Dauer der Bearbeitungszeit von Prüfungen, die Unter-
brechung von zeitabhängigen Prüfungsleistungen durch 
individuelle Erholungspausen, das Splitten von Prü-
fungsleistungen in Teilleistungen, der Ersatz von schrift-
lichen durch mündliche Leistungen und umgekehrt, das 
Zulassen und gegebenenfalls auch Bereitstellen von 
Hilfsmitteln, Assistenzleistungen, adaptierten Prüfungs-
unterlagen, gesonderten Prüfungsräumen.

Teil 3
Prüfungsangelegenheiten

§ 14
Prüfungsausschuss

(1) Die Organisation und Durchführung des Prüfungs-
verfahrens im dualen Studiengang Verwaltungsinforma-
tik – E-Government, B.Sc. (Blockmodell) obliegt dem 
Prüfungsausschuss der Fakultät Kommunikation und 
Umwelt der Hochschule. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Ver-
schwiegenheit über alle Angelegenheiten des Prüfungs-
verfahrens verpfl ichtet. 

§ 15
Bachelorprüfung, Gesamtnote

Für die Bachelorprüfung sowie die Berechnung der Ge-
samtnote ist die Prüfungsordnung der Hochschule maß-
geblich.

§ 16
Bewertung von Studienleistungen

Studienleistungen, die nicht mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet werden, sind mit einer der folgen-
den Noten des Bachelor-Bewertungssystems zu bewerten:

Laufbahnrechtliches Bewertungssystem Bachelor-Bewertungssystem

in Noten in Worten in Noten in Worten

sehr gut (1) eine den Anforderungen in 
 besonderem Maße entsprechende 
Leistung

sehr gut 
(bis 1,5)

eine hervorragende Leistung

gut (2) eine den Anforderungen voll 
 entsprechende Leistung

gut 
(über 1,5 bis 2,5)

eine Leistung, die erheblich über 
den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegt

befriedigend (3) eine im Allgemeinen den Anforde-
rungen entsprechende Leistung

befriedigend
(über 2,5 bis 3,5)

eine Leistung, die durchschnitt-
lichen Anforderungen genügt

ausreichend (4) eine Leistung, die zwar Mängel 
 aufweist, aber im Ganzen den 
 Anforderungen noch entspricht

ausreichend
(über 3,5 bis 4,0)

eine Leistung, die trotz ihrer 
 Mängel noch den Anforderungen 
genügt

mangelhaft (5) eine den Anforderungen nicht ent-
sprechende Leistung, die jedoch 
erkennen lässt, dass die notwendi-
gen Grundkenntnisse vorhanden 
sind und die Mängel in absehba-
rer Zeit behoben werden könnten

nicht ausreichend
(über 4,0)

eine Leistung, die wegen erheb-
licher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt

ungenügend (6) eine den Anforderungen nicht 
 entsprechende Leistung, bei der 
selbst die Grundkenntnisse so 
 lückenhaft sind, dass die Mängel 
in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden könnten

Satz 1 gilt auch für die Bachelorarbeit einschließlich des Kolloquiums.
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§ 17 
Hochschulgrad, Laufbahnprüfung

(1) Mit Bestehen der Bachelorprüfung verleiht die Hoch-
schule den Grad eines „Bachelor of Science“.

(2) Die erfolgreich abgeleistete Bachelorprüfung gilt zu-
gleich als Laufbahnprüfung für die in §  1 genannte 
Laufbahn. 

(3) Prüfungsakten sind mindestens vier Jahre aufzube-
wahren.

Teil 4
Evaluierung, Hochschulregelungen

§ 18 
Evaluierung

Die Evaluierung erfolgt nach den Regelungen der Evalu-
ierungsordnung der Hochschule.

§ 19
Datenerhebung, Datenverarbeitung, Datenübermittlung

(1) Die Hochschule kann für Zwecke der Verwaltung 
Stammdatensätze der Studierenden erheben und spei-
chern. Ein Stammdatensatz besteht aus Matrikelnum-
mer, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Kon-
taktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Art des 
zum Hochschulstudium berechtigten Bildungsstandes 
und Einstellungsbehörde, der zugehörige Wohnsitz kann 
bei Bedarf mit erhoben werden. 

(2) Die Hochschule darf den dienstaufsichtführenden 
Einstellungsbehörden die Stammdatensätze zur Wahr-
nehmung der Dienstaufsicht zur Verfügung stellen.

(3) Die gemäß Absatz 1 erhobenen und gemäß Absatz 2 
übermittelten Daten sind nach den Regelungen der Ar-
chivierungsordnung der Hochschule beziehungsweise 
nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze abzulegen 
beziehungsweise zu löschen.

§ 20
Studienordnung

Hinsichtlich der Durchführung der Ausbildung und Prü-
fung im dualen Studiengang Verwaltungsinformatik – E-
Government, B.Sc. (Blockmodell) gelten die Rahmenprü-
fungsordnung für die Bachelor- und Masterstudien-
gänge, sowie die Prüfungsordnung für den dualen 
Studiengang Verwaltungsinformatik – E-Government, B.
Sc. (Blockmodell) in der jeweils geltenden Fassung. 

Teil 5
Inkrafttreten

§ 21
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 9. April 2020

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister des Innern des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

Der Minister der Finanzen des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2020 S. 312

203015

Dritte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Ausbildung und 

 Staatsprüfung für die Laufbahn des höheren 
Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutz-

verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen
Vom 3. April 2020

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) verord-
net das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und 
dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Staatsprüfung 
für die Laufbahn des höheren Dienstes in der Staatli-
chen Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 14. Oktober 2010 (GV. NRW. S.  535), die 
zuletzt durch Verordnung vom 15. Mai 2014 (GV. NRW. 
S. 285) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Ämtergruppe der Laufbahn 

der Laufbahngruppe 2, ab dem 
zweiten Einstiegsamt, in der Staatlichen 

Arbeitsschutzverwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen

(VAP 2.2 StAV)“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden die Wörter „höheren Dienst“ 
durch die Wörter „technischen Verwaltungsdienst 
in der Ämtergruppe der Laufbahngruppe 2, ab 
dem zweiten Einstiegsamt,“ ersetzt. 

 b)  In Satz 2 werden nach dem Wort „fachlichen“ die 
Wörter „und methodischen“ eingefügt.

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird das Wort „Staatsprüfung“ 
durch das Wort „Prüfung“ ersetzt, nach den 
Wörtern „Prüfung der“ werden die Wörter 
„Regierungsgewerbereferendarinnen und“ 
eingefügt und die Wörter „Laufbahn des hö-
heren Dienstes“ durch die Wörter „Ämter-
gruppe der Laufbahngruppe 2, ab dem zwei-
ten Einstiegsamt,“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  In Absatz 2 Nummer 2 Satz 3 werden die Wörter 
„den höheren Dienst“ durch die Wörter „die Äm-
tergruppe der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten 
Einstiegsamt,“ ersetzt.

4.  § 3 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

  „3. ein Bewerbungsfoto aus neuster Zeit,“.

5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden nach dem Wort „Persönlichkeit“ 
die Wörter „der Bewerberinnen und“ eingefügt.

 b)  In Satz 2 wird das Wort „Personalausleseverfah-
ren“ durch das Wort „Personalauswahlverfahren“ 
ersetzt.

 c)  Nach Satz  2 werden die folgenden Sätze einge-
fügt:

   „Die Auswahl der Bewerberinnen und der Bewer-
ber soll die zukünftigen Einsatzgebiete in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung berücksich-
tigen. Wesentliche Auswahlkriterien sind die Ei-
genmotivation, die Sozialkompetenz, die Füh-
rungskompetenz, die lösungsorientierte Hand-
lungsfähigkeit, das Verantwortungsbewusstsein 
und die Fachkompetenz. Berufserfahrungen sind 
wünschenswert.“

 d)  Im neuen Satz 6 werden nach dem Wort „für“ die 
Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt.
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6.  In § 5 Absatz 1 werden nach dem Wort „ausgewähl-
ten“ die Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt.

7.  § 6 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ausge-
wählten“ die Wörter „Bewerberinnen und“ einge-
fügt.

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Die“ 
die Wörter „Referendarinnen und“ eingefügt.

8.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt gefasst:

   „(1) Der Vorbereitungsdienst dauert einschließ-
lich der Prüfungen und des Erholungsurlaubes 
zwei Jahre.“

 b)  Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt: 

   „(2) Eine berufl iche Tätigkeit nach Bestehen der 
für die Einstellung vorgeschriebenen Prüfung, die 
geeignet ist, die für die Laufbahn erforderlichen 
Fähigkeiten gemäß §  1 zu ermitteln, kann bis zu 
sechs Monate auf den Vorbereitungsdienst ange-
rechnet werden. Über die Anrechnung entscheidet 
das Ministerium. 

   (3) Die Inhalte der Ausbildung ergeben sich aus 
dem Musterausbildungsplan (Anlage 1).“

9.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Während der praktischen Ausbildung soll die 
Ausbildungsbehörde den Referendarinnen und 
Referendaren die Fachkenntnisse, Fertigkeiten 
und Methoden vermitteln, die diese zur Erfüllung 
der Aufgaben in der Ämtergruppe der Laufbahn-
gruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, befähi-
gen. Gleichzeitig soll das Verständnis für die mit 
dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verbun-
denen rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Fragen gefördert werden. Den Referendarinnen 
und Referendaren sollen in Abhängigkeit ihrer 
Vorqualifi kation und ihrer Entwicklung in der 
Ausbildung Akten und Vorgänge in fachlicher und 
rechtlicher Hinsicht eigenständig im Innen- und 
Außendienst bearbeiten. Sie sollen lernen, Vor-
gänge in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
geordnet vorzutragen. Den Referendarinnen und 
Referendaren sollen Führungsaufgaben und da-
mit einhergehende Organisationsaufgaben insbe-
sondere im weiteren Verlauf der Ausbildung über-
tragen werden. Zur Besichtigung von öffentlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen und 
zu Beratungen und Verhandlungen sollen sie hin-
zugezogen werden. Die Ausbildung kann durch 
die Teilnahme an anderen Veranstaltungen er-
gänzt werden.“

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Die“ 
die Wörter „Referendarinnen und“ eingefügt.

 c)  In Absatz  3 werden nach dem Wort „Die“ die 
Wörter „Referendarinnen und“ eingefügt.

10.  In § 9 Absatz 2 werden nach den Wörtern „Initiative 
der“ die Wörter „Referendarinnen und“ eingefügt.

11.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

     „Das Ministerium bestimmt eine Beschäf-
tigte oder einen Beschäftigten der Ämter-
gruppe der Laufbahngruppe 2, ab dem zwei-
ten Einstiegsamt, in der staatlichen Arbeits-
schutzverwaltung zur Ausbildungsleitung, 
sowie bis zu drei Beschäftigte der Ämter-
gruppe der Laufbahngruppe 2, ab dem ersten 
Einstiegsamt, zur Unterstützung.“ 

  bb)  In Satz  2 werden vor dem Wort „Referen-
dare“ die Wörter „Referendarinnen und“ ein-
gefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „bestimmt“ 
die Wörter „eine geeignete Beamtin oder“ 
eingefügt und die Wörter „des höheren tech-
nischen Dienstes“ durch die Wörter „der Äm-
tergruppe der Laufbahngruppe 2, ab dem 
zweiten Einstiegsamt,“ ersetzt sowie nach 
den Wörtern „Technischer Arbeitsschutz“ die 
Wörter „zur Ausbildungsbeauftragten oder“ 
eingefügt. 

  bb)  In Satz  2 wird das Wort „Der“ durch die 
Wörter „Die oder der“ ersetzt und vor dem 
Wort „Referendare“ werden die Wörter „Re-
ferendarinnen und“ eingefügt.

  cc)  In Satz  3 wird das Wort „Der“ durch die 
Wörter „Die oder der“ ersetzt. 

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „des höheren 
oder gehobenen technischen Dienstes“ durch 
die Wörter „der Ämtergruppe der Laufbahn-
gruppe 2“ und die Wörter „zum Ausbilder“ 
durch die Wörter „zu Ausbildenden“ ersetzt. 

  bb)  In Satz 2 werden nach dem Wort „unterstüt-
zen“ die Wörter „die Ausbildungsbeauftragte 
oder“ eingefügt.

 d)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Für die Ausbildung in einer Fachaufgabe der 
Dezernate Betrieblicher Arbeitsschutz oder Tech-
nischer Arbeitsschutz der Bezirksregierungen ist 
die Dezernentin oder der Dezernent dieser Fach-
aufgabe verantwortlich.“

12.  § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „30“ durch die Angabe 
„36“ ersetzt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

   „Für jeden Monat der Verkürzung gemäß §  7 
Satz 2 erniedrigt sich die Anzahl der in Satz 1 ge-
nannten Arbeitstage um 1,5 Tage.“

 c)  Im neuen Satz  3 werden nach dem Wort „Anhö-
rung“ die Wörter „der Referendarin oder“ einge-
fügt.

13.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird nach der Angabe „4 a“ die An-
gabe „und 5“ eingefügt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

  cc)  Im neuen Satz 3 wird das Wort „Leistungsbe-
urteilung“ durch die Wörter „Leistungs- und 
Verhaltensbeurteilung“ ersetzt und nach dem 
Wort „ausbildenden“ die Wörter „Dezernen-
tinnen und“ eingefügt.

  dd)  Im neuen Satz  4 werden nach dem Wort 
„Ausbildungsberichtes“ die Wörter „der 
oder“ eingefügt.

  ee)  Im neuen Satz 6 wird die Angabe „6“ durch 
das Wort „sechs“ ersetzt.

  ff)   Im neuen Satz  7 werden nach dem Wort 
„den“ die Wörter „Referendarinnen und“ ein-
gefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 wird die Angabe „7“ durch die An-
gabe „6“ ersetzt.

  bb)  In Satz  3 werden nach dem Wort „Ausbil-
dungsleitung“ die Wörter „die Referendarin 
oder“ eingefügt und die Wörter „des höheren 
Dienstes“ durch die Wörter „der Ämter-
gruppe der Laufbahngruppe 2, ab dem zwei-
ten Einstiegsamt,“ ersetzt.

  cc)  In Satz  4 werden nach dem Wort „mit“ die 
Wörter „der betroffenen Referendarin oder“ 
eingefügt.
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14.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz  1 und wie folgt geän-
dert:

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „Die“ die 
Wörter „Referendarinnen oder“ eingefügt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  Die folgenden Absätze 2 bis 4 werden angefügt:

   „(2) Wenn in mehr als einem Ausbildungsbericht 
ein oder mehrere Leistungs- oder Verhaltens-
merkmale mit weniger als 7,5 Punkten bewertet 
worden sind oder mehr als eine Klausur mit we-
niger als 7,5 Punkten bewertet worden sind, ist 
die Referendarin oder der Referendar durch Wi-
derruf des Beamtenverhältnisses aus dem Vorbe-
reitungsdienst zu entlassen.

   (3) Die Referendarin oder der Referendare kön-
nen den Vorbereitungsdienst jederzeit beenden.

   (4) Das Beamtenverhältnis endet mit dem Ablauf 
des Tages, an dem der Vorbereitungsdienst nach 
Absatz 1 oder 2 beendet wird.“

15.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Laufbahn 
des höheren Dienstes“ durch die Wörter „Ämter-
gruppe der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten 
Einstiegsamt,“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Der Prüfungsausschuss besteht aus einer Beam-
tin oder einem Beamten der Ämtergruppe der 
Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, 
in der Arbeitsschutzverwaltung als Vorsitz und 
vier weiteren Beamtinnen und Beamten der Äm-
tergruppe der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten 
Einstiegsamt, in der Arbeitsschutzverwaltung, für 
die eine ausreichende Anzahl von Vertretungen zu 
berufen ist.“

 c)  Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Der Prüfungsausschuss legt in Abstimmung mit 
der Ausbildungsleitung die zu prüfenden Themen 
und die Prüfungstermine fest.“

16.  In § 15 Satz 1 werden nach dem Wort „Die“ die Wör-
ter „Referendarinnen oder“ eingefügt.

17.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  3 werden vor dem Wort „Refe-
rendare“ die Wörter „Referendarinnen oder“ ein-
gefügt.

 b)  In Absatz 2 wird Satz 1 aufgehoben.

18.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 5 werden nach dem Wort „erläu-
tert“ die Wörter „der Referendarin oder“ einge-
fügt.

 b)  In Absatz 3 werden nach dem Wort „Entschuldi-
gung“ die Wörter „gemäß §  25 Absatz  1“ einge-
fügt.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Wird mehr als eine Klausur mit weniger als 
7,5 Punkten bewertet, ist der Vorbereitungsdienst 
entsprechend § 13 Absatz 2 zu beenden. Nach der 
erstmaligen Bewertung einer Klausur mit weni-
ger als 7,5 Punkten sind der Referendarin oder 
dem Referendar die Rechtsfolgen einer zweiten 
Klausurbewertung mit weniger als 7,5 Punkten 
schriftlich gegen Empfangsbekenntnis auszuhän-
digen. Die Klausuren und die Klausurzeugnisse 
und gegebenenfalls das Empfangsbekenntnis 
werden zur Ausbildungsakte genommen.“

19.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „die“ die 
Wörter „Referendarinnen und“ eingefügt.

  bb)  In Satz  3 werden nach dem Wort „den“ die 
Wörter „Referendarinnen und“ eingefügt.

  cc)  In Satz  4 werden nach dem Wort „soll“ die 
Wörter „der Referendarin oder“ und nach 
dem Wort „dass“ die Wörter „sie oder“ einge-
fügt.

 b)  In Absatz  6 Satz  1 wird das Wort „Dem“ durch 
die Wörter „Der Referendarin oder dem“ ersetzt.  

 c)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „ist“ die 
Wörter „der Referendarin oder“ eingefügt.

  bb)  In Satz  2 werden die Wörter „durch Artikel 
15 Absatz  16 des Gesetzes vom 5. Februar 
2009 (BGBl. I S. 160)“ durch die Wörter „zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. 
November 2019 (BGBl. I S. 1626)“ ersetzt.

20.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird das Wort „Der“ durch die Wörter 
„Die oder der“ ersetzt und das Wort „drei“ durch 
das Wort „zwei“ ersetzt.

 b)  In Satz  5 werden nach dem Wort „Zeugnis“ die 
Wörter „der Referendarin oder“ eingefügt und die 
Wörter „zwei Monate“ durch die Wörter „einen 
Monat“ ersetzt.

21.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Die einzelnen Leistungen, das heißt einzelne 
Leistungs- und Verhaltensaspekte der Ausbil-
dungsberichte, einzelne Fragen in den Klausuren, 
die Hausarbeit und jedes Prüfgebiet der mündli-
chen Prüfung dürfen nur unter Verwendung von 
ganzen und halben Punktzahlen bewertet wer-
den.“

 b)  In Satz  2 wird das Wort „Mittlung“ durch das 
Wort „Mittelung“ ersetzt.

 c)  In Satz  3 werden die Angabe „10,50“ durch die 
Angabe „11,50“, die Angabe „10,49 bis 7,50“ 
durch die Angabe „11,49 bis 9,50“, die Angabe 
„7,49 bis 5,00“ durch die Angabe „9,49 bis 7,50“, 
die Angabe „4,99 bis 2,00“ durch die Angabe 
„7,49 bis 2,50“ ersetzt, vor dem Wort „jedoch“ 
werden die Wörter „und unter 50 Prozent der 
möglichen Leistung liegt“ eingefügt und die An-
gabe „1,99“ wird durch die Angabe „2,49“ ersetzt.

22.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  2 werden nach dem Wort „von“ die 
Wörter „Referendarinnen und“ und nach der 
Angabe „Hausarbeit – “ die Wörter „und die 
Gesamtnote der Klausuren“ eingefügt.

  bb)  Satz 3 wird aufgehoben.

 b)  In Absatz 2 werden nach dem Wort „ist“ die Wör-
ter „der Referendarin oder“ eingefügt.

 c)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Den“ 
die Wörter „Referendarinnen und“ eingefügt.

 d)  In Absatz  4 Satz  1 werden vor dem Wort „Refe-
rendaren“ die Wörter „Referendarinnen und“ ein-
gefügt.

23.  § 23 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satzteil vor Nummer  1 wird das Wort 
„Fachgebiete“ durch das Wort „Prüfgebiete“ 
ersetzt.

  bb)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

     „5. Grundzüge des öffentlichen Rechts, ins-
besondere Verfassungs- und Verwaltungs-
recht, Verwaltungsorganisation sowie Verwal-
tungsorganisation, öffentliches Dienstrecht, 
Tarifrecht und Personalvertretungsrecht.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „die“ die 
Wörter „Referendarinnen und“ eingefügt. 
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  bb)  In Satz  3 wird das Wort „Jeder“ durch die 
Wörter „Jede Referendarin und jeder“ er-
setzt. 

 c)  In Absatz  4 werden nach dem Wort „abschließt“ 
die Wörter „und wenn drei der Prüfgebiete ein-
schließlich des freien Vortrags mit mindestens 7,5 
Punkten bewertet worden sind“ eingefügt.

 d)  Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

   „(6) Bei der mündlichen Prüfung wird die inhalt-
liche Richtigkeit bewertet, dabei ist die Darstel-
lung (sprachlicher Ausdruck und persönliches 
Auftreten) zu berücksichtigen. Der Aktenvortrag 
ist außerdem hinsichtlich des systematischen Auf-
baus, der rechtlichen Einordnung des Sachverhal-
tes, der Nachvollziehbarkeit der Entscheidung so-
wie der Einhaltung der zeitlichen Vorgabe zu be-
werten. Die Bewertung ist zu begründen.“

24.  In § 24 werden nach dem Wort „für“ die Wörter „jede 
Referendarin und“ eingefügt.

25.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Sind“ 
die Wörter „Referendarinnen oder“ eingefügt.

 b)  In Absatz  2 werden nach dem Wort „Erscheint“ 
die Wörter „eine Referendarin oder“ eingefügt.

 c)  In Absatz  3 werden nach dem Wort „wird“ die 
Wörter „der Referendarin oder“ eingefügt.

26.  In § 26 werden nach dem Wort „Begeht“ die Wörter 
„eine Referendarin oder“ eingefügt und die Wörter 
„das Ministerium widerruft gemäß §  13 das Beam-
tenverhältnis“ durch die Wörter „die als Einstel-
lungsbehörde zuständige Bezirksregierung widerruft 
gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 3 das Beamtenverhält-
nis“ ersetzt.

27.  In §  27 Absatz  1 Satz  1 wird das Wort „Staatsprü-
fung“ durch das Wort „Prüfung“ ersetzt und die An-
gabe „5,0“ durch die Angabe „7,5“ ersetzt.

28.  In §  28 Absatz  1 wird das Wort „Staatsprüfung“ 
durch das Wort „Prüfung“ ersetzt.

29.  § 29 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

   „Bis zur Wiederholungsprüfung können die Refe-
rendarinnen oder Referendare die Ausbildung in 
der Ausbildungsbehörde fortsetzen.“

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Dies entscheidet die Ausbildungsleitung in Ab-
stimmung mit der ausbildenden Bezirksregie-
rung.“

30.  In § 30 Satz 1 wird nach der Angabe „§§ 15“ die An-
gabe „, 18“ eingefügt.

31.  In §  31 wird das Wort „Staatsprüfung“ durch das 
Wort „Prüfung“ ersetzt.

32.  In §  32 Satz  2 werden nach dem Wort „kann“ die 
Wörter „Antragstellerinnen und“ eingefügt.

33.  Die Anlagen 1 bis 8 erhalten die aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. April 2020 in Kraft.

Düsseldorf, 3. April 2020

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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  Anlage 1  
Musterausbildungsplan   (zu § 7) 
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Nr.  Thema/Inhalt  Dauer    

1. Praktische Ausbildung Insgesamt 
51 Wochen 

1.1 Ausbildung in der Bezirksregierung   

  
Praktische und theoretische Ausbildung sind durch Austausch der Ausbil-
dungspläne von Ausbildungsleitung und Bezirksregierung vor und wäh-
rend der Ausbildung aufeinander abzustimmen 

  

   
1.1.1 Einführung in den Geschäftsbetrieb der Dezernate 55 und 56  
   
1.1.2 Einarbeitung in die Aufgaben der Aufsichtsbeamten und Führungskräfte 

des Dezernates 55: Technischer Arbeitsschutz   

      
1.1.3 Einarbeitung in die Aufgaben der Aufsichtsbeamten und Führungskräfte 

des Dezernates 56: Betrieblicher Arbeitsschutz   

      
1.1.4 Bearbeitung von Anträgen und Anzeigen, einschließlich der Abgabe von 

Stellungnahmen   

      
1.1.5 Teilnahme an Dienstgeschäften in Betrieben aller Art   
      
1.1.6 Selbstständige Durchführung geeigneter Dienstgeschäfte im Innen- und 

Außendiensten   

      
1.1.7 Leitung einer Fachaufgabe als Co-Dezernentin oder Co-Dezernent  
 1.1.8 Mitwirkung bei der Programmarbeit   
1.1.9     
  Untersuchung von Unfällen und Schadensfällen, einschließlich deren  

Auswertung im Hinblick auf erforderliche Maßnahmen zu deren Vermei-
dung 

  

1.1.10     
  Entwurf von Genehmigungsbescheiden, Ordnungsverfügungen, Bußgeld-

bescheiden und Strafanzeigen   

1.1.11     
  Auswertung von Außendienstgeschäften   
1.1.12     
  Teilnahme an mündlichen Erörterungen, Behördenbesprechungen und 

sonstigen wichtigen Verhandlungen   

1.1.13     
 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen    
      



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 29. April 2020320

  Anlage 1  
Musterausbildungsplan   (zu § 7) 
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1.2 Ausbildung und Hospitationen außerhalb der 
Dezernate 55 und 56 
 

Insgesamt 3 
Wochen 

1.2.1 Ausbildung im Landesinstitut für Arbeitsgestaltung NRW 
 

2-3 Tage 

1.2.2 
1.2.2.1 

Hospitation bei einer Zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) 
Prüfung ausgewählter Anlagen nach § 2 Nr. 30 Produktsicherheitsgesetz 
 

1 
 

  
 

 

1.2.4 Hospitation bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
 

2 Tage 

1.2.5 Hospitation bei dem für den Arbeitsschutz zuständigen Ministerium 
 
 

1 

2. Theoretische Ausbildung Insgesamt 
36 Wochen 

2.1 Allgemeines, Einführung  

 
Einführung in das Recht des öffentlichen Dienstes, inclusive Regelungen 
zur kulturellen Vielfalt, dem Gesundheitsmanagement, der Personalent-
wicklung, dem Personalvertretungsrecht sowie Tarifrecht. 

  

 Einführung in die Verwaltungsorganisation und den Behördenaufbau   
 Rechtsvorschriften im Arbeitsschutz   
 Korruptionsprävention   
 IT-Fachanwendung in der Arbeitsschutzverwaltung (IFAS)  
      
2.2 Leitlinien und Methoden   
 Betriebsbesichtigung mit Systembewertung   
 Beschwerdemanagement   
 Unfalluntersuchungen   
 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie/Programmarbeit   
 Gutachterlicher Vermerk  
     
2.3 Allgemeines Recht   
 Staatsbürgerkunde   
 Sonstige relevante Rechtsgebiete   
 Grundrechte   
 Verwaltungs- und Verwaltungsvollstreckungsrecht   
 Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht   
 Haushalts- und Kassenrecht   
  Grundlagen des Tarifrechts   
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Musterausbildungsplan   (zu § 7) 
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2.4 Verwandte Rechtsgebiete   
 Recht der Unfallversicherungsträger   
 Umweltschutzrecht   
 Arbeitsrecht   
      
2.5 Allgemeiner Arbeitsschutz   
 Arbeitsschutzgesetz   
 Arbeitsschutzorganisation   
 Arbeits- und Arbeitsplatzgestaltung  
   
2.6 Sozialer Arbeitsschutz   
 Arbeitszeitrecht   
 Arbeitszeitvorschriften für Kraftfahrer   
 Mutterschutz   
 Jugendarbeitsschutz  
 Heimarbeitsschutz  
    
2.7 Anlagen-, Betriebs- und Produktsicherheit   
 Produktsicherheit   
 Betriebssicherheit/Überwachungsbedürftige Anlagen/Erlaubnis- und Ge-

nehmigungsverfahren/ Elektrische Sicherheit/Explosionsschutz 
  

 Transportsicherheit und Ladungssicherung   
 Strahlenschutzrecht  
    
2.8 Stoffrecht   
 Biologische Arbeitsstoffe   
 Chemikaliensicherheit   
 Gefahrstoffrecht  
 Sprengstoffrecht  
      
2.9 Gesundheitsschutz und Arbeitsmedizin   
 Physiologische Belastungen   
 Einführung in die Arbeitsmedizin und arbeitsmedizinische Vorsorge   
 Psychische Belastungen   
      
2.10 Kommunikation   
 Rhetorik, Gesprächs- und Verhandlungsführung   
 Visualisieren und Präsentieren von Arbeitsergebnissen  
 Organisationsfragen  
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Musterausbildungsplan   (zu § 7) 
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2.11 Führung   
 Instrumente der Mitarbeiterführung  
 Controlling/Steuerung  
   
    
3.  Prüfungsangelegenheiten Insgesamt ca.  

3 Wochen 
3.1 4 Klausuren zu den theoretischen Ausbildungsinhalten 6 Tage 
3.2 1 Hausarbeit 2 Wochen 
3.3 Mündliche Prüfung 1 Tag 
     
4. Urlaub 12 Wochen 
     
 Summe 105 Wochen 
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Anlage 2 
(zu § 8 Absatz 3) 

 
 
         
 
...............................................      
   Ausbildungsbehörde 
 

Beschäftigungsdokumentation 
 
 

............................................... 
        Vorname, Name 
  
 

Ausbildungs- 
abschnitt/Zeitraum 

Darstellung der 
praktischen Ausbildung 

Bestätigung * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
*   der Dezernentin bzw. des Dezernenten und Sichtvermerk der Ausbildungsleitung 
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   Anlage 3 
          (zu § 10 Absatz 2) 

 
.................................................        
       Ausbildungsbehörde 
 

Ausbildungsplan 
 
 
................................................... 
            Vorname, Name 
 
 

Zeitraum 
 

Ausbildungsabschnitte 
Dezernat/Fachaufgabe  

Aufgabenfelder Bestätigung der De-
zernentin bzw. des 
Dezernenten  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Erstellt:         Kenntnis genommen: 
 
Ort, Datum        Ort, Datum 
 
.................................................              ..................................................... 
 
 
............................................... ……….                           .................................................... 
Ausbildungsbeauftragte bzw.  
Ausbildungsbeauftragter der Ausbildungsbehörde      Ausbildungsleitung 
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Anlage 4 a 
         (zu § 12 Absatz 1 Satz 1) 

 

   
 
Ausbildungsbericht der Ausbildungsbehörde 
 
Familienname 
 
 

Vorname Ausbildung in der 
Ämtergruppe der Laufbahn der 
Laufbahngruppe 2, ab dem 
zweiten Einstiegsamt 
Jahrgang .................. 

Ausbildungsbehörde: 
 
Organisationseinheit(en): 
 

Ausbildungsabschnitt 
 
 

Zeitraum der Zuweisung 

Punktwert: 
 

-----  ----- , -----  ----- 
 

_______________________________________________ 
(in Worten) 

 
Ergänzende Bemerkungen* (zwingend bei mangelhaft und ungenügend): 

 
 

 
       Schlusszeichnung vorgenommen am: 
         
Ort, Datum      Ort, Datum 
 
............................................................  ............................................................... 
         
............................................................  ...............................................................  
(Unterschrift der Dezernentin / des Dezernenten)   (Ausbildungsbeauftragter der Ausbildungsbehörde) 
    
  
Eröffnet und erläutert:     Kenntnis genommen:    
   
 
..........................................................               ........................................................................ 
(Datum / Unterschrift     (Datum / Unterschrift der Ausbildungsleitung) 
der Regierungsgewerbereferendarin/      
des Regierungsgewerbereferendars)   
          
 
*ggf. gesondertes Blatt beifügen 
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Anlage 4 b 
          (zu § 12 Absatz 2) 

 
  
Ausbildungsbericht der Ausbildungsleitung 
 

Familienname 
 
 

Vorname Ausbildung in der 
Ämtergruppe der Laufbahn 
der Laufbahngruppe 2, ab dem 
zweiten Einstiegsamt 
Jahrgang ...................... 

Ausbildungsbehörde: 
 
 

Beurteilungskriterien*: 
 
 
 

Punktwert: 
 

-----  ----- , -----  ----- 
 

_______________________________________________ 
(in Worten) 

 
 

Ergänzende Bemerkungen (zwingend bei mangelhaft und ungenügend): 
 
 
 
 

 
Eröffnet und erläutert:    Erstellt: 
         
....................................................................... Ort, Datum 
(Datum / Unterschrift 
der Regierungsgewerbereferendarin/ 
des Regierungsgewerbereferendars)   .......................................................... 
 
Die Teilnahme an der Prüfung wird 
befürwortet / nicht** befürwortet ***               ..................................................................... 
       (Unterschrift der Ausbildungsleitung)   
 

 
 
*    z.B. Test, Fachgespräch, etc. 
**   Begründung ggf. als Anlage beifügen       
*** Nichtzutreffendes bitte streichen 
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Anlage 4 c 
                                                 (zu § 16 Absatz 2) 

 
Verlauf und Zeugnis der schriftlichen Arbeit gemäß § 16 Absatz 2 
 
(1) Vor Beginn einer Klausur gemäß § 15 sind die Referendarinnen und Referendare durch die aufsicht-
führende Person über die Absätze 2 bis 6, sowie die §§ 17, 26 und 31zu unterrichten. 
 
(2) Es dürfen nur die zur Verfügung gestellten oder sonst zugelassenen Hilfsmittel benutzt 
werden. 
 
(3) Während der Klausur darf sich jeweils nur eine Referendarin oder ein Referendar mit Genehmigung 
der Aufsicht außerhalb des Prüfungsraumes aufhalten. 
 
(4) Die Aufsicht kann Referendarinnen und Referendare, die erheblich gegen die Ordnung verstoßen, 
von der Fortsetzung der Klausur ausschließen, wenn das störende Verhalten trotz Ermahnung nicht 
eingestellt wird. 
 
(5) Unternimmt eine Referendarin oder ein Referendar einen Täuschungsversuch, so kann die Arbeit un-
ter Vorbehalt fortgesetzt werden. 
 
(6) Die Aufsicht vermerkt den Zeitpunkt des Beginns und der Abgabe auf jeder Arbeit und 
bestätigt sie durch Namenszeichen. 
 
(7) Über den Verlauf der Klausur erstellt die Aufsicht eine Niederschrift nach dem Muster 
der Seite 2 dieser Anlage und trägt darin Vorkommnisse nach Absatz 1 und 6 ein. Soweit 
solche vermerkt sind, entscheidet der Prüfungsausschuss, ob die Arbeit als nicht abgeliefert 
gilt. § 17 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
(8) Die Aufsicht übergibt die Klausuren der Ausbildungsleitung. Diese übersendet die Klausuren 
mit den Zeugnissen dem Vorsitz des Prüfungsausschusses.
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Anlage 4 c 
                                                 (zu § 16 Absatz 2) 

Klausurzeugnis 
 

Familienname 
 
 

Vorname Ausbildung in der Ämtergruppe 
der Laufbahn der Laufbahn-
gruppe 2, ab dem zweitens Ein-
stiegsamt  
Jahrgang .................... 

 
Ausbildungsbehörde:  ................................................................................................... 
 
Klausur Nr.: .........      Punktwert:  ................         ........................................................ 
                                                                                                                        (in Worten) 

 
Prüfungstag: ........................................... 
 
in der Zeit von ............h bis .................h 

 
Ort der Prüfung: ............................................. 
 
Aufsicht: ......................................................... 
                (Name, Amtsbezeichnung) 

 
Die Klausur ist als Anlage beigefügt. Der Prüfling wurde vor Ausgabe der Prüfungsfragen darauf hingewiesen, dass eine 
versuchte oder nachträglich festgestellte Täuschung den Ausschluss von der Prüfung oder das Nichtbestehen der Klausur 
zur Folge haben kann. In Fällen eines Täuschungsversuches oder eines erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung entschei-
det der Prüfungsausschuss. Der Zeitpunkt der Klausurabgabe wurde auf der Prüfungsarbeit vermerkt. 
 
Unregelmäßigkeiten: ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
Während der für die Klausur festgesetzten Zeit hat der Prüfling den Prüfungsraum verlassen: 
 
Dauer der Abwesenheit          von ......................  bis  ...........................  
 
Ergänzende Bemerkungen: ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
 
 
Ich versichere pflichtgemäß, dass außer den                   Eröffnet und erläutert: 
angegebenen keine Unregelmäßigkeiten             
festgestellt wurden.                                                          ........................................, den .....................  
 
...............................................................                    ...................................................................... 
(Datum / Unterschrift der Aufsicht)                                              (Unterschrift des Prüfungsausschussmitglieds)                                               

An der Eröffnung teilgenommen:                                   ......................................................................                              
( Unterschrift des Prüflings) 
 
.................................................................                           
(Datum / Unterschrift der Ausbildungsleitung) 
 
 
Für die Richtigkeit des Punktwertes:         

............................................................                           ..............................., den...................      (Siegel) 
(Der Vorsitz des Prüfungsausschusses)     
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Name, Vorname   ...................................................             
 

      
 

Leistung- und Verhalten*   15-13,5 
Punkte 

13-11,5 
Punkte 

11-9,5 
Punkte 

9-7,5 
Punkte 

7-2,5 
Punkte 

2-0 
Punkte 

Allgemeine Leistungsfähigkeit 

Auffassungsgabe, Denk- und Urteilsfähigkeit und 
Lernfähigkeit 

      

Ausdrucksfähigkeit 

schriftlich und mündlich 

      

Interesse und Engagement 

Leistungsbestreben, Einsatzbereitschaft und 

Pflichtauffassung 

      

Fachliche Leistung 

Fachkenntnisse und Umsetzung des Fachwissens 

      

Arbeitsverhalten 

Arbeitssorgfalt, Umsicht, Selbstständigkeit und 

Entschlussfreudigkeit 

      

Sozialverhalten 

Zusammenarbeit und Umgang mit Vorgesetzten, 

Bereitschaft zur Teamarbeit und Auftreten nach 

außen 

      

 

Summe der Spaltenpunktzahlen  = _______ 

 

 

 ___ 

 

 ___ 

 

 ___  ___ 

 

 ___ 

 

 ___ 

 16 =  
-----  ----- , -----  -----  Punktwert 

 

 
* Bei der Vergabe von weniger als 7,5 Punkten sind für alle hiervon betroffenen Leistungs- und Verhaltensmerkmale, die für diese 
Bewertung ausschlaggebenden Gründe darzulegen; hierfür bitte gesondertes Blatt beifügen.  

       Anlage 5 
        (zu § 12 ) 
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      Anlage 6 
     (zu § 19) 

 

 

Ausbildungszeugnis 
 

Familienname 
 
 

Vorname Ausbildung in der Ämtergruppe 
der Laufbahn der Laufbahngruppe 
2, ab dem zweiten Einstiegsamt 
Jahrgang ............ 

Ausbildungsbehörde: 
 

Fehlzeiten (z.B. Krankheit): 
 

Durchschnittlicher Punktwerte gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2:  
 
Ausbildungsberichte: ...........   .............    ..............  .............            ...........................                       
                                    (Nr. 1)              (Nr. 2)               (Nr. 3)          (Nr. 4)                              (Durchschnitt) 
 
Punktwert der Ausbildungsleitung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2:           ........................... 
   
Gesamtpunktwert gemäß § 19 Satz 3:                                               .......................... 
 
Der Gesamtpunktwert ergibt gemäß § 19 Satz 3 i. V. mit § 20 die Bewertung:  
        
sehr gut   gut   befriedigend   ausreichend        mangelhaft   ungenügend 
                                                            
     �     �          �            �                         �                         � 
 
Ergänzende Bemerkungen * (zwingend bei mangelhaft und ungenügend): 
 
 
 
 

 
Zur Kenntnis genommen:    Erstellt: 
      
...............................................   ....................................................... 
Ort, Datum      Ort, Datum 
 
.................................................   .......................................................  
(Unterschrift der Ausbildungsleitung)  (Ausbildungsbeauftragter der Ausbildungsbehörde) 
 
        
      Eröffnet und erläutert: 
            
*ggf. gesondertes Blatt beifügen   .............................................. 
      Ort, Datum 
 
      ....................................................... 
      (Unterschrift der Regierungsgewerbereferendarin/   
      des Regierungsgewerbereferendars)  
          



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 29. April 2020 331

Anlage 7 
          (zu § 24) 

Prüfungsniederschrift 
 
Der Prüfling         _____________________________________________________ 
     (Vor- und Familienname) 

wurde gemäß § 21 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ämtergruppe der 

Laufbahn der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, in der Staatlichen 

Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (VAP 2.2 StAV)  

vom 30.04.2020 am __________geprüft. 

Dem Prüfungsausschuss haben angehört: 

1. _________________________________________ als Vorsitz  

2. _________________________________________ als Beisitzer/in 

3. _________________________________________ als Beisitzer/in 

4. _________________________________________ als Beisitzer/in 

5. _________________________________________ als Beisitzer/in 
 

Die mündliche Prüfung erstreckte sich auf den freien Vortrag und die nachfolgend aufgeführten 

Fachgebiete. Hierzu wurden die in Klammern gesetzten Punktwerte vergeben: 

Vortrag (Thema): ......................................................................................................................... (          ) 

Anlagensicherheit, Produktsicherheit, Transport gefährlicher Güter: .......................................... (          ) 

Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe, Sprengstoffe: ............. ................................................. (          ) 

Physikalische Beanspruchungen, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsumfeld: ................................. (          ) 

Arbeitsschutzorganisation, sozialer Arbeitsschutz, Grundzüge des Arbeitsschutzrechts: .......... (          ) 

Verfassungs-/ Verwaltungsrecht, Verwaltungsorganisation: ...................................................... (          ) 

Die erbrachten einzelnen Prüfungsleistungen ergeben die Endnote: 
 
1. Gesamtpunktwert des Vorbereitungsdienstes (§ 19 Satz 3)                                         .............   
  
2. Gesamtpunktwert der Klausuren (§ 17 Abs. 1)    

      .……        .......        ........       ........       .…… …….          Durchschnitt .............                
( Nr. 1)  (Nr. 2)     (Nr. 3)           (Nr. 4)            (Nr. 5) (Nr. 6)  

 
3. Punktwert der Hausarbeit (§ 18 Abs. 3)                                              ............. 
 
4. Gesamtpunktwert der mündlichen Prüfung (§ 23 Abs. 3)                                             ............. 
Punktzahl: _______  (§ 27) 

Endnote: .......................   (§ 27 i.V. mit  § 20) 

               .............................................., den ............ 
 (Siegel)     Ort, Datum 

      ................................................................... 
      Der Vorsitz des Prüfungsausschusses 
      (Unterschrift, Amtsbezeichnung) 
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 Anlage 8 
         (zu § 28 Abs. 1) 

 
 
 

Prüfungsausschuss für die  
Ämtergruppe der Laufbahn der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, in 

der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen  
 
 

Prüfungszeugnis 
 
 
Die/Der ______________________________________________________ 
   (Dienstbezeichnung, Vor- und Familienname) 
 
 
geboren am ___________ in ______________________________________ 

 

hat am _________________ 

 

die in der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ämtergruppe der Laufbahn 

der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, in der Staatlichen Arbeitsschutzverwal-

tung des Landes Nordrhein-Westfalen (VAP 2.2 StAV) vom 30.04.2020 (GV. NRW. S.) vor-

geschriebene Prüfung mit der  

 

 

Endnote ________________________  
       (in Worten) 
 

bestanden / nicht bestanden.* 

 

 

......................................, den .............. 

       Der Vorsitz 

       des Prüfungsausschusses 

(Siegel)           

       ........................................................... 
                  (Unterschrift, Amtsbezeichnung) 

 

*Nichtzutreffendes bitte streichen  

– GV. NRW. 2020 S. 312
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Verordnung
zur Abschaffung der verpfl ichtenden 

 Abweichungsprüfung im Abitur und zur Änderung 
von Ausbildungs- und  Prüfungsordnungen gemäß 

§ 52 Schulgesetz NRW 
Vom 9. April 2020

Auf Grund des §  52 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  2 des 
Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 102), von denen Absatz 1, Satz 2 durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S.  404) und Ab-
satz  2 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2006 
(GV. NRW. S.  278) geändert worden ist, verordnet das 
 Ministerium für Schule und Bildung mit Zustimmung 
des für Schulen zuständigen Ausschusses:

Artikel 1
Änderung der Verordnung über den Bildungsgang und 

die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe

Die Verordnung über den Bildungsgang und die Abitur-
prüfung in der gymnasialen Oberstufe vom 5. Oktober 
1998 (GV. NRW. S.  594), die zuletzt durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 22. Mai 2019 (GV. NRW. S.  229) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz  1 werden die folgenden Sätze ange-
fügt:

   „Die obere Schulaufsichtsbehörde kann zulassen, 
dass der Unterricht in begrenztem Umfang in 
Form selbstgesteuerten Lernens (Lernzeiten) er-
teilt wird. Die Genehmigung setzt insbesondere 
voraus, dass nach dem Konzept der Schule

  1.  eine ordnungsgemäße Prüfungsvorbereitung,

  2.  die Einhaltung der Vorgaben zur Unterrichtser-
teilung nach Satz 2,

  3.  die Einhaltung der Belegungsbedingungen und

  4.  eine ordnungsgemäße Leistungsbewertung ge-
mäß § 13 

  gesichert sind.“

 b)  Nach Absatz  11 wird folgender Absatz  12 einge-
fügt:

   „(12) NRW-Sportschulen sollen den Unterricht für 
Leistungssportlerinnen und Leistungssportler so 
organisieren, dass die Schullaufbahn und die 
Laufbahn im Sport vereinbar sind.“

 c)  Der bisherige Absatz 12 wird Absatz 13. 

2.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) Soweit es die Behinderung oder der sonderpä-
dagogische Förderbedarf einer Schülerin oder 
eines Schülers erfordert, kann die Schulleiterin 
oder der Schulleiter Vorbereitungszeiten und Prü-
fungszeiten angemessen verlängern und sonstige 
Ausnahmen vom Prüfungsverfahren zulassen. Ent-
sprechendes gilt bei einer besonders schweren Be-
einträchtigung des Lesens und Rechtschreibens. 
Die fachlichen Leistungsanforderungen bei Ab-
schlüssen und Berechtigungen bleiben unberührt. 
Sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren sind 
insbesondere die Nutzung von Werkzeugen, techni-
schen Hilfsmitteln, besonderen räumlichen oder 
personellen Bedingungen und die Nutzung der 
vom Ministerium bereitgestellten modifi zierten 
Klausuren für die Förderschwerpunkte Sehen, 
Hören und Kommunikation/Sprache oder anderer 
vom Ministerium bereitgestellter oder zugelasse-
ner Anpassungen der Prüfungsaufgaben.“ 

 b)  Folgender Absatz 8 wird angefügt:

   „(8) In der schriftlichen Abiturprüfung entschei-
det an Stelle der Schulleiterin oder des Schul-
leiters die obere Schulaufsichtsbehörde über die 
Gewährung von Nachteilsausgleichen. Bei der Abi-

turprüfung ist die Verlängerung von Vorbereitungs- 
und Prüfungszeiten in der Regel nur dann zulässig, 
wenn diese Form des individuellen Nachteilsaus-
gleichs Gegenstand der bisherigen Förderpraxis 
für die Schülerin oder den Schüler war. Das gilt 
auch für die Zulassung sonstiger Ausnahmen vom 
Prüfungsverfahren.“

3.  Dem § 26 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

  „Fachprüferin oder Fachprüfer kann auch eine Lehr-
kraft sein, der eine unbefristete Unterrichtserlaubnis 
für die Sekundarstufe II in dem Fach zuerkannt wor-
den ist (Zertifi katskurs).“

4.  § 36 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Mündliche Prüfungen im ersten bis dritten 
Abiturfach sind anzusetzen, wenn das Bestehen 
der Abiturprüfung gefährdet ist, weil die Mindest-
bedingungen gemäß §  29 Absatz  4 nicht erfüllt 
sind.“

 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

   „(3) Wer nicht nach Absatz  2 geprüft wird, kann 
sich freiwillig zur mündlichen Prüfung im ersten 
bis dritten Abiturfach melden.“

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

 d)  Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben.

 e)  Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben.

5.  In § 37 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Nr. 2“ ge-
strichen.

6.  § 38 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

   „Sie besteht aus einem ersten und einem zweiten 
Prüfungsteil, wobei beide Prüfungsteile ungefähr 
den gleichen zeitlichen Umfang haben.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Im ersten Prüfungsteil soll der Prüfl ing selb-
ständig die vorbereitete Aufgabe in zusammenhän-
gendem Vortrag lösen. Im zweiten Prüfungsteil sol-
len vor allem größere fachliche und fachübergrei-
fende Zusammenhänge in einem Prüfungsgespräch 
angesprochen werden. Es ist nicht zulässig, zusam-
menhanglose Einzelfragen aneinander zu reihen.“ 

7.  § 40a wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das 
Wort „wird“ ersetzt und das Wort „werden“ wird 
gestrichen.“

 b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

   „Wird der Schülerin oder dem Schüler der schuli-
sche Teil der Fachhochschulreife zuerkannt, ent-
hält das Abgangszeugnis den Hinweis, dass die 
Schulpfl icht in der Sekundarstufe II erfüllt ist, so-
fern kein Ausbildungsverhältnis begonnen wird 
(§ 38 Absatz 4 SchulG).“

Artikel 2
Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
 Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg 
vom 26. Mai 1999 (GV. NRW.  S. 240, ber. 2000 S. 563 und 
2001 S. 766), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 22. Mai 2019 (GV. NRW. S. 229) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  In Anlage A wird § 13 Absatz 3 wie folgt geändert:

 a)  In Satz 4 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen.

 b)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

   „Die Mitteilung erfolgt in Textform. Sie kann auch 
durch Einstellung in ein von der obersten Schul-
aufsichtsbehörde bestimmtes elektronisches Kom-
munikationssystem erfolgen.“
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2.  Anlage B wird wie folgt geändert:

 a)  § 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

  bb)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

     „(2) Die Bereichsspezifi schen Fächer enthalten 
fachpraktische Anteile. Nicht ausreichende 
Leistungen in den fachpraktischen Anteilen 
sind auf dem Zeugnis auszuweisen.“

 b)  § 10 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  4 wird das Wort „schriftlich“ gestri-
chen.

  bb)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

     „Die Mitteilung erfolgt in Textform. Sie kann 
auch durch Einstellung in ein von der obers-
ten Schulaufsichtsbehörde bestimmtes elekt-
ronisches Kommunikationssystem erfolgen.“

 c)  § 14 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

 d)  Dem § 16 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

   „In dem praktischen Prüfungsteil gemäß Absatz 4 
müssen mindestens ausreichende Leistungen er-
zielt worden sein.“

3.  In Anlage C wird § 14 Absatz 4 wie folgt geändert:

 a)  In Satz 4 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen.

 b)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

   „Die Mitteilung erfolgt in Textform. Sie kann auch 
durch Einstellung in ein von der obersten Schul-
aufsichtsbehörde bestimmtes elektronisches Kom-
munikationssystem erfolgen.“

4.  Anlage D wird wie folgt geändert:

 a)  § 13 a wird wie folgt geändert:

  aa)  § 13a Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.

  bb)  Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

     „Wird der Schülerin oder dem Schüler der 
schulische Teil der Fachhochschulreife zuer-
kannt, enthält das Abgangszeugnis den Hin-
weis, dass die Schulpfl icht in der Sekundar-
stufe II erfüllt ist, sofern kein Ausbildungsver-
hältnis begonnen wird (§  38 Absatz  4 
SchulG).“

 b)  § 21 wird wie folgt geändert:

  aa)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

     „(3) Mündliche Prüfungen im ersten bis drit-
ten Abiturfach sind anzusetzen, wenn das Be-
stehen der Abiturprüfung gefährdet ist, weil 
die Mindestbedingungen gemäß § 25 Absatz 4 
nicht erfüllt sind.“

  bb)  Nach Absatz  3 wird folgender Absatz einge-
fügt:

     „(4) Wer nicht nach Absatz  3 geprüft wird, 
kann sich freiwillig zur mündlichen Abitur-
prüfung im ersten bis dritten Abiturfach mel-
den.“

  cc)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

  dd)  Der bisherige Absatz 5 wird aufgehoben.

  ee)  Absatz 6 Satz 3 wird aufgehoben.

 c)  In § 22 Absatz 1 wird die Angabe „2 Nr. 2“ durch 
die Angabe „3“ ersetzt.

 d)  § 23 wird wie folgt geändert:

  aa)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

     „Sie besteht aus einem ersten und einem 
zweiten Prüfungsteil, wobei beide Prüfungs-
teile ungefähr den gleichen zeitlichen Umfang 
haben.“

  bb)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

     „(4) Im ersten Prüfungsteil soll der Prüfl ing 
versuchen, selbständig die vorbereitete Auf-
gabe in zusammenhängendem Vortrag zu 

lösen. Im zweiten Prüfungsteil sollen vor 
allem größere fachliche und fachübergrei-
fende Zusammenhänge in einem Prüfungsge-
spräch angesprochen werden. Es ist nicht zu-
lässig, zusammenhanglose Einzelfragen anein-
ander zu reihen.“ 

 e)  Dem § 36 Absatz 3 werden die folgenden Sätze an-
gefügt:

   „Die obere Schulaufsichtsbehörde teilt die Ent-
scheidung der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
mit. Die Mitteilung erfolgt in Textform. Sie kann 
auch durch Einstellung in ein von der obersten 
Schulaufsichtsbehörde bestimmtes elektronisches 
Kommunikationssystem erfolgen.“

 f)  Dem § 54 Absatz 5 werden die folgenden Sätze an-
gefügt:

   „Die obere Schulaufsichtsbehörde teilt die Ent-
scheidung der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
mit. Die Mitteilung erfolgt in Textform. Sie kann 
auch durch Einstellung in ein von der obersten 
Schulaufsichtsbehörde bestimmtes elektronisches 
Kommunikationssystem erfolgen.“

 g)  § 58 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Buchstabe a wird das Wort „oder“ durch 
ein Komma ersetzt.

  bb)  In Buchstabe c wird das Wort „oder“ durch 
einen Punkt ersetzt.

  cc)  Buchstabe d wird aufgehoben.

5.  Anlage E wird wie folgt geändert:

 a)  § 10 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  4 wird das Wort „schriftlich“ gestri-
chen.

  bb)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

     „Die Mitteilung erfolgt in Textform. Sie kann 
auch durch Einstellung in ein von der obers-
ten Schulaufsichtsbehörde bestimmtes elekt-
ronisches Kommunikationssystem erfolgen.“

 b)  § 28 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

     „Bewerberinnen und Bewerber in den Fach-
richtungen Sozialpädagogik und Heilerzie-
hungspfl ege, die anstelle der geforderten prak-
tischen Qualifi kation die Hochschulzugangs-
berechtigung oder eine nicht einschlägige 
Berufsausbildung nachweisen, können aufge-
nommen werden, wenn sie einschlägige beruf-
liche Tätigkeiten von mindestens sechs Wo-
chen im Umfang der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit (Vollzeitbeschäftigung) oder 
von 480 Stunden (Teilzeitbeschäftigung) in 
einer für den Bildungsgang geeigneten Ein-
richtung nachweisen, die den erfolgreichen 
Besuch eines Fachschulbildungsgangs erwar-
ten lassen.“

  bb)  Satz 5 wird aufgehoben.

Artikel 3
Änderung der Verordnung über die 

Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen 
des Weiterbildungskollegs

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Weiterbildungs-
kolleg vom 23. Februar 2000 (GV. NRW. S.  290, ber. 
S. 496), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 
22. Mai 2019 (GV. NRW. S. 229) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  § 54 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Mündliche Prüfungen im ersten bis dritten Abi-
turfach sind anzusetzen, wenn das Bestehen der 
Abiturprüfung gefährdet ist, weil die Mindestbe-
dingungen gemäß § 57 Absatz 2 nicht erfüllt sind.“
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 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Wer nicht nach Absatz  1 geprüft wird, kann 
sich freiwillig zur mündlichen Prüfung im ersten 
und dritten Abiturfach melden. Die Studierenden 
müssen ihre Wahl spätestens am zweiten Schultag 
nach Bekanntgabe der Prüfungsfächer der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter schriftlich mitteilen. 
Aus besonderen Gründen ist ein Rücktritt bis zum 
Beginn der mündlichen Prüfung möglich.“

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

 d)  Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.

 e)  Absatz 6 Satz 3 wird aufgehoben.

2.  § 55 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

   „Sie besteht aus einem ersten und einem zweiten 
Prüfungsteil, wobei beide Prüfungsteile ungefähr 
den gleichen zeitlichen Umfang haben.“

 b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Im ersten Prüfungsteil sollen die Studieren-
den versuchen, selbständig die vorbereitete Auf-
gabe in zusammenhängendem Vortrag zu lösen. Im 
zweiten Prüfungsteil soll das Prüfungsgespräch 
größere fachliche und fachübergreifende Zusam-
menhänge überprüfen.“

Artikel 4
Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung für 

Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen 

Die Verordnung über die Abiturprüfung für Schülerin-
nen und Schüler an Waldorfschulen vom 31. Januar 2005 
(GV. NRW. S. 145), die zuletzt durch Artikel 7 der Verord-
nung vom 22. Mai 2019 (GV. NRW. S. 229) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 5 werden die Wörter „in der Jahrgangsstufe 13“ 
durch die Wörter „im letzten Jahr der Qualifi kations-
phase“ ersetzt.

2.  § 10 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

  „(8) Die Mitglieder der Ausschüsse und die Gäste sind 
zur Verschwiegenheit über alle Prüfungsvorgänge zu 
verpfl ichten.“

3.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Zeit für die schriftlichen, landeseinheit-
lich gestellten Prüfungsarbeiten beträgt in den 
beiden Leistungskursfächern mindestens 240 und 
höchstens 270 Minuten und im Grundkursfach 
mindestens 210 und höchstens 240 Minuten. Im 
Rahmen dieser Bandbreiten bestimmt die oberste 
Schulaufsichtsbehörde die Dauer der schriftlichen 
Prüfung in den einzelnen Fächern. Für die Zeit des 
schriftlichen, vierten dezentral gestellten Prü-
fungsfaches gelten die Bestimmungen für das 
Grundkursfach entsprechend. Zur Durchführung 
von Experimenten und praktischen Arbeiten in 
den Naturwissenschaften, in Ernährungslehre, In-
formatik und Technik oder für Gestaltungsaufga-
ben in den Fächern Kunst und Musik kann die Ar-
beitszeit durch die oberste Schulaufsichtsbehörde 
um höchstens 60 Minuten verlängert werden.“

 b)  In Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz einge-
fügt:

   „Die Anzahl der einzureichenden Aufgabenvor-
schläge wird von der obersten Schulaufsichtsbe-
hörde festgelegt.“

Artikel 5
Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung 

für Externe

Die Externen-Abiturprüfungsordnung vom 30. Januar 
2000 (GV. NRW. S.  140), die zuletzt durch Verordnung 
vom 30. Juni 2015 (GV. NRW. S. 537) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 8 Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

  „(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse und die 
Gäste sind zur Verschwiegenheit über alle Prüfungs-
vorgänge zu verpfl ichten.“

2.  § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Für die Dauer der schriftlichen Prüfungen in den 
zwei Leistungsfächern und den zwei Fächern, die den 
Anforderungen von Grundkursen entsprechen, gilt 
§ 32 Absatz 2 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die gymnasiale Oberstufe Nordrhein-Westfalen 
entsprechend.“

3.  § 21 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Nimmt der Prüfl ing an der gesamten Abiturprü-
fung oder an einem Teil der Prüfung aus von ihm 
nicht zu vertretenden Gründen nicht teil, kann der 
Prüfl ing die gesamte Prüfung oder den noch fehlenden 
Teil der Prüfung nachholen. Über eine Prüfungsunfä-
higkeit aus gesundheitlichen Gründen ist ein ärztli-
ches Attest vorzulegen. Der Zentrale Abiturausschuss 
entscheidet, ob die Nichtteilnahme vom Prüfl ing zu 
vertreten ist. Prüfl inge, die die Abiturprüfung oder 
Teile der Abiturprüfung aus nicht von ihnen zu ver-
tretenden Gründen versäumt haben, nehmen an dem 
nächstmöglichen zentralen Nachschreibetermin teil.“

Artikel 6
Änderung der Allgemeinen Externen-Prüfungsordnung 

für Bildungsgänge des Berufskollegs

Die Externen-Prüfungsordnung Berufskolleg vom 26. 
Mai 1999 (GV. NRW.  S. 221), die zuletzt durch Artikel 4 
der Verordnung vom 22. Mai 2019 (GV. NRW. S. 229) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 7 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  „(5) Die Mitglieder des allgemeinen Prüfungsaus-
schusses und die nach §  10 zugelassenen Gäste sind 
zur Verschwiegenheit über alle Prüfungsvorgänge zu 
verpfl ichten.“

2.  In § 8 Absatz 4 wird die Angabe „Abs.  3“ durch die 
Wörter „Absatz 3 und 5“ ersetzt.

Artikel 7
Änderung der Verordnung über die Ergänzungs-
prüfung zum Zeugnis der Hochschulreife für das 

Land Nordrhein-Westfalen

Die Hochschulreife-Ergänzungsprüfungsverordnung vom 
30. Juni 1991 (GV. NRW. S. 300), die zuletzt durch Arti-
kel 8 der Verordnung vom 14. Juni 2007 (GV. NRW. S. 288) 
geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 8
Inkrafttreten und Übergangsvorschriften

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 4, Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe 
„b“ und Artikel 3 Nummer 1 fi nden erstmals für Schüle-
rinnen und Schüler Anwendung, die ab dem Schuljahr 
2020/2021 die Qualifi kationsphase besuchen.

Düsseldorf, den 9. April 2020

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2020 S. 333
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3011

Verordnung über die elektronische Führung und 
Einreichung der Tabellen und Verzeichnisse 

sowie der dazugehörigen Dokumente in 
 Insolvenzsachen im Land Nordrhein-Westfalen 

(eTabelle Insolvenzordnung – eTab InsO)*
Vom 9. April 2020

Auf Grund des § 5 Absatz 4 Satz 2 bis 4 der Insolvenz-
ordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl.  I S.  2866), die 
durch Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe c des Gesetzes vom 
13. April 2007 (BGBl. I S. 509) eingefügt worden sind, in 
Verbindung mit §  1 Absatz  2 des Justizgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), 
der durch § 1 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes vom 12. Juli 
2019 (GV. NRW. S.  364) geändert worden ist, verordnet 
das Ministerium der Justiz:

§ 1
Elektronische Führung der Tabellen und Verzeichnisse

(1) Bei den Insolvenzgerichten, bei denen die Akten 
elektronisch geführt werden, wird in den nach der Ein-
führung der elektronischen Akte neu eingehenden Ver-
fahren die Insolvenztabelle elektronisch geführt.

(2) Bei den in der Anlage bezeichneten Insolvenzgerich-
ten werden in den durch Verwaltungsvorschrift bekannt 
zu machenden Verfahren auch vor der Einführung der 
elektronischen Akte die Insolvenztabellen elektronisch 
geführt. Die Bekanntmachung erfolgt durch Allgemeine 
Verfügung im Justizministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Insolvenztabellen, die ab dem in der 
Allgemeinen Verfügung angegebenen Datum neu ange-
legt werden, werden im Ganzen elektronisch geführt. In-
solvenztabellen, die zum angegebenen Datum bereits bei 
Gericht angelegt sind, werden im Ganzen in der bisheri-
gen Form geführt.

§ 2
Technische Anforderungen an elektronische Dokumente

(1) Die nach der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verord-
nung vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der je-
weils geltenden Fassung erlaubten Dateiformate sind 
auch für Dokumente, die dieser Verordnung unterliegen, 
zulässig. Die Insolvenztabellen sind als strukturierter 
maschinenlesbarer Datensatz in den Dateiformaten 
„XML“, „TAB“ oder „ITR“ zu übermitteln. Die „XML“-
Dokumente sind als X-Justiz Datensätze zu übermitteln 
und müssen den nach Absatz 2 bekanntgemachten Defi -
nitions- oder Schemadateien entsprechen.

(2) Das für Justiz zuständige Ministerium macht detail-
lierte Hinweise zur den technischen Anforderungen an 
elektronische Dokumente und zu Dateiformaten auf der 
Internetseite https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Beho-
erden/anschriften/elektronischer_rechtsverkehr/insol-
venzgerichte/index.php bekannt.

(3) Entsprechen die elektronischen Dokumente den An-
forderungen dieser Verordnung nicht, so liegt kein wirk-
samer Eingang vor.

§ 3
Aufbewahrung der Tabellen, Verzeichnisse und 

 dazugehörigen Dokumente

Die elektronisch geführten Tabellenblätter sind für die 
Dauer der Aufbewahrungsfrist revisionssicher zu spei-
chern.

§ 4
Niederlegung der Tabelle

Die Einsichtnahme in die auf der Geschäftsstelle zur 
Einsichtnahme gemäß § 175 Absatz 1 der Insolvenzord-

* Notifi ziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
 Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 
vom 17.9.2015, S. 1).

nung vom 5. Oktober 1994 (BGBl.  I S.  2866) in der je-
weils geltenden Fassung ausgelegte elektronische Tabelle 
erfolgt elektronisch. Belangen der Informationssicher-
heit ist Rechnung zu tragen. Insbesondere darf bei der 
Einsichtnahme kein schreibender Zugriff auf Tabelle 
und Akte sowie kein Zugriff auf das Landesverwaltungs-
netz möglich sein.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 9. April 2020     

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h
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Anlage 
 

Nr. Gericht 
1 Amtsgericht Bonn 
2 Amtsgericht Mönchengladbach 
3 Amtsgericht Siegen 

 
 
 

– GV. NRW. 2020 S. 336
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Berichtigung des Gesetzes
zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und

des Landesbeamtenversorgungsgesetzes –
Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des

kommunalen Wahlamtes
Vom 16. April 2020

Das Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
und des Landesbeamtenversorgungsgesetzes – Gesetz zur 
Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes 
vom 3. April 2020 (GV. NRW. S. 284) wird wie folgt be-
richtigt:

Der Unterschriftenleiste werden die folgenden Wörter 
angefügt:

„Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung

Ina S c h a r r e n b a c h”

Düsseldorf, den 16. April 2020

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

W i n k e l

– GV. NRW. 2020 S. 338


